
KANTON ZÜRICH TIEFBAuAM 1 

PLAN·ARCHIV 

Auszug aus dem Protokoll 
des Regierungsrates des Kantons 

B.N.P. (8112)_ 58 
Bi,i.lE\c,h ··- N .. ... , - -··· 

··rich 

Sitzung vom 2. Februar 1967 

413. Bau.- und Niveaulinien. Am 4. Juli 1966 ersuchte 
der Gemeinderat Bülach um die Genehmigung seines Be­
schlusses vom 11. Mai 1966 betreffend die Abänderüng von 
Baulinien sowie die ~eufestsetznng der Niveaulinie am Un­
terweg III. Kl., Teilstück Schulhaus Hohfuri bis Nnssbaumer­
strasse II. Kl. Nr. 8. Mit Zeugnis vom 23. Juni 1966 bestätigte 
der Bezirksrat Bülach, dass gegen den am 24. 1iai 1966 im 
kantonalen Amtsblatt veröffentlichten uml den betroffenen 
Grundeigentümern schriftlich mitgeteilten Beschluss keine 
Rekurse eingegangen sind. 

Der Regierungsrat hat mit Beschluss Nt·. 440 im .Jahre 
1937 auf Ersuchen des Gemeinderates Bü.lacl1 am Unterweg· 
III. IG. Baulinien mit einem Abstand von 20 m genehmigt. 
In den Nachkriegsjahren hat im Einzugsgebiet des Unter­
weges eine intrnsive Besiedelung eingesetzt, die sich immer 
mehr nordwärts ausdehnt. Die Folg·e ist eine gleichzeitige 
starke Zunahmr des Motorfahrzeugverkehrs. Der Unterweg 
dient laut Genehmigung des Brhauungsplanes durch den Re­
gierungsrat (RRB Nr. 765(] 965) als Hauptstrasse in nordsüd­
Iicher Richtung. Mit einem Baulinienabstand von 26 m berück­
sichtigt die Vorlage diese Gesichtspunkte. Bei einer Ausbau­
breite mit einer Fahrbahn von 11 m und beidseitigen Geh­
wegen von 2 m verbleiben Vorplatztiefen von je 5,5 m. Diese 
sind nach heutigen Gesichtspunkten etwas knapp, können 
a.ber hingenommen werden. 

Die abgeänderte Baulinie zwischen den Punkten A uncl 
B (siehe Plan) im Bereich der einmündenden Soligänter­
strasse II. Kl. Nr. 8 kann nicht genehmigt werden. Ebenso 
bleibt die Aufhebung der bestehenden nordwestlichen Bau­
linie (RRB Nr. 0/ 1937} der Soligäntcrstrasse zwischen den 
Punkten A und C (siehe Plan) von cler Gmehmigung ausge­
schlossen. Beide Baulinien bilden Gegenstand einer auf Grund 
eines definitiv(•n Ausbauprojektes für die Soligänterstrasse 
einzureichenden späteren Baulinienvorlage. 

Die neu festgesetzte Niveanlinic schliesst auf der Höhe 
der nörcUichen Schulhausarealgrenze Hohfuri an die Niveau­
linie des herrits 1rnsgcbauten 'l'eilstückes des Unterweges an 
und erstrE•ckt sich bis mncl 18 rn über clie Abzweigung Nuss­
haumerstrassr [T. KI. Nr. 8 hinaus. Ihre maximale Neigung 
bet1·ägt 1,813 %-

Auf Antrag der Baudirektion 
beschliesst der Regierungsrat: 

1. Der Beschluss des Gemeinderat.es Bülach vom 4. Juli 
1966 betreffrnd die Abänderung der Baulinien und die Neu­
festsetzung der Niveaulinie am l nt 'l'W( g TTT. Kl.. 'l'eilstück 
Schulhaus Hohfuri bis Nusshaumerstrassc II. Kl. Nr. 8, wird 
im Sinne der Erwägungen und gernäss den eingereichten 
Plänen ~ ilwei~~ ·n hmigt. Ausgenommen von der Genehmi­
gung bleiben das Teilstück Abis B der westlichen abgeänder­
ten Baulinie drs Unterweges III. ICI. auf der Höhe der Ein­
mündung <lcr Soligänterstrasse II. IG. Nr. 8 sowie die Auf-
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'hebung ~ 'l'cilstücke"s A bi C der bestehenden nordwest­
lichin Birnlinir der S0li1?i:int r strasse II. ·Kl. Nr. 8. 

---n. ~ti'l"'"'Gemeinderat Bülach wird eingeladen, die vor­
stehende Teilgenehmigung öffentlich bekanntzumachen. 

III. Mitteilung an den Gemeinderat Bülach unter Rück­
sendung je eines Planexemplares mit Genehmigungsvermerk 
im Doppel, an· den Bezirksrat Bülach sowie an die Direktion 
der , öffentlichen Bauten. . 

Zürich, den 2. Februar 1967. 

Vor dem Regierungs r a,t e, 
Der Staatsschreiber: 
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